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Ein stärkendes Urteil
Unter Berufung auf das Recht auf Leben, ein faires
Verfahren und Achtung des Privat- und Familienlebens
haben Schweizer Klimaseniorinnen auf die
Schutzgarantie des eigenen Staats bestanden. Schutz gegen
die negativen Konsequenzen des Klimawandels und
Rechtsschutz. Und sie haben recht bekommen.
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Mit diesem Urteil wurde rechtsverbindlich
festgestellt, dass die Schweiz nicht genug gegen
den Klimawandel leistet. Die Reaktionen zu
diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR) umfassten das
gesamte Spektrum menschlicher Emotionen. Es

gab Euphorie bei den Damen selber, ein Gefühl
der Rechtschaffenheit bei Klima-Aktivistin
Greta Thunberg, Überraschung bei
Bundespräsidentin Viola Amherd und sehr viel Bosheit
und Unverständnis vonseiten der SVP und FDP.

Laut FDP hat der EGMR die Schweizer Demokratie

sogar «nicht verstanden». Diese Aussage
zeugt von einem völligen Mangel an Verständnis

über den Inhalt des Urteils.

Demokratische Einhaltung

Teil der Argumentation des EGMR ist, dass die
Schweiz sich nicht an ihre selbst gesetzten
Massstäbe hält. Dazu gehören hauptsächlich
in Kraft getretene Gesetze; also Gesetze, die
das Schweizer Volk nicht in einem Referendum
verworfen hat. Bei der Beurteilung, ob Staaten

ihren eigenen Regeln nachkommen, gewährleistet

das Gericht ihnen zusätzlich einen
Ermessensspielraum. Im Fall der
Klimaseniorinnen wurden ganz klar beide
überschritten. Die Schweiz hat laut EGMR «nicht
rechtzeitig und in angemessener und kohärenter

Weise» gehandelt. Wohlbetrachtet ist also
nicht die Rede von einem Demokratiedefizit,
sondern das Gegenteil. Mithilfe des EGMR -
dessen Urteil die Schweiz sich übrigens auch

freiwillig unterstellt hat - können Schweizer
Bürgerinnen den Bund zurechtweisen im
Falle, dass er sich über das demokratische
Gesetz zu stellen versucht.

Präzedenzwirkung für UVP Leibstadt

Ein weiterer Grund, weshalb die SES sich über
dieses Urteil freut, ist die Präzedenzwirkung
für den von uns unterstützten Antrag einer
grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung

beim geplanten Langzeitbetrieb
des AKW Leibstadt. Ähnlich wie im Fall der
Klimaseniorinnen verstösst die Schweiz auch
hier gegen ihre selbst gesetzten Verpflichtungen

und verweigert nun nicht nur ihren
eigenen Bürgerinnen, sondern auch denen
befreundeter Nachbarländer den versprochenen

Umweltschutz.
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